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1. Einleitung 

1.1. Anwendungsbereich 

1 Das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) legt in diesem IDW Prüfungsstan-

dard die Berufsauffassung dar, nach der Wirtschaftsprüfer als Abschlussprüfer unbeschadet 

ihrer Eigenverantwortlichkeit einen Bestätigungsvermerk erteilen, wenn eine Modifizierung des 

Prüfungsurteils zu einem oder mehreren Prüfungsgegenständen erforderlich ist. Für diese 

Fälle behandelt dieser IDW Prüfungsstandard die Auswirkungen auf Form und Inhalt des Be-

stätigungsvermerks. Im Übrigen gelten die Anforderungen an den Bestätigungsvermerk des 

IDW PS 400 n.F. (10.2021).2 Neben Ziel (Abschn. 1.5.), Definitionen (Abschn. 1.6.) und Anfor-

derungen (Abschn. 2.1. – 2.4.) enthält dieser IDW Prüfungsstandard Anwendungshinweise 

und sonstige Erläuterungen (Tz. A1 ff.) sowie als Anlage beigefügte Formulierungsbeispiele 

für Bestätigungs- bzw. Versagungsvermerke.3  

 
2 Vgl. IDW Prüfungsstandard: Bildung eines Prüfungsurteils und Erteilung eines Bestätigungsvermerks 

(IDW PS 400 n.F. (10.2021)) (Stand: 30.08.2024).  
3 Die Anwendungshinweise und sonstigen Erläuterungen (einschließlich Anlage) enthalten weiterführende Hin-

weise zu den Anforderungen dieses Standards sowie zu deren Umsetzung. Insbesondere können sie  
a) genauer erläutern, was eine Anforderung bedeuten oder abdecken soll,  
b) Beispiele für Prüfungshandlungen enthalten, die unter den gegebenen Umständen geeignet sein können. 
Obwohl solche erläuternden Hinweise keine Anforderung darstellen, sind sie für die richtige Anwendung der 
Anforderungen dieses IDW Prüfungsstandards relevant.  


